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RS OGH 1953/9/17 3Ob335/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1953

Norm

ABGB §1301

Rechtssatz

Für die Annahme der Solidarhaftung hinsichtlich des ganzen Schadens genügt es, daß die Täter im Einverständnisse

auf Grund eines gemeinsam gefaßten Planes gehandelt und sich damit gegenseitig mit ihrem Vorsatz bestärkt haben.
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